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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Regierungspolitik

Nur aufgrund des Stichentscheides seines Präsidenten, Stéphane Rossini (sp, VS),
lehnte der Nationalrat mit 90 zu 90 Stimmen bei 7 Enthaltungen eine Motion der BDP-
Fraktion ab. Diese hätte den Bundesrat beauftragt, Massnahmen zu ergreifen, mit
denen Verordnungen vereinfacht und deren Anzahl reduziert worden wären. Die BDP
gab als Zielgrösse die Reduktion der Anzahl um ein Drittel und die Reduktion des
Umfangs um die Hälfte an. Die zahlreichen Verordnungen würden einen hohen
administrativen Aufwand bei Unternehmen verursachen und somit nicht nur der
Wirtschaft schaden, sondern auch den Staat aufblähen. Der Bundesrat betrachte zwar
die administrative Entlastung von Unternehmen als Daueraufgabe, ein undifferenzierter
Abbau von Umfang und Menge sei aber abzulehnen – so die Erläuterung in seiner
Stellungnahme. Die 90 Stimmen stammten von der BDP, der geschlossenen SVP und
einer grossen Mehrheit der CVP. Die Mehrheit der FDP stimmte hingegen für Ablehnen
der Motion. 1

MOTION
DATUM: 23.09.2015
MARC BÜHLMANN

Die von-Wattenwyl-Gespräche dienen den Parteispitzen als wichtige Möglichkeit des
Austausches. In der Regel trifft sich eine Delegation des Bundesrates mit den Partei-
und Fraktionspräsidenten der Regierungsparteien, um zentrale Geschäfte und Anliegen
im Vorfeld der Sessionen zu diskutieren und zu koordinieren. Im Gegensatz zu 2015 war
die BDP nach dem Ausscheiden von Eveline Widmer-Schlumpf nicht mehr an die
Gespräche eingeladen. 
Die Themen blieben bei den ersten Gesprächen Anfang Februar allerdings dieselben
wie schon 2015: Die Legislatur- und Finanzplanung sowie die Umsetzungsarbeiten zum
Verfassungsartikel 121a (Steuerung der Zuwanderung) und die Flüchtlingssituation in
Europa und der Schweiz.
Zu den zweiten Gesprächen im Mai 2016 traten die Parteien mit drei neuen Präsidien
an. Bei der FDP hatte Petra Gössi das Zepter übernommen, die CVP wurde neu von
Gerhard Pfister präsidiert und bei der SVP war Albert Rösti neu an die Parteispitze
gewählt worden. Gegenstand der Diskussionen war der Sprachenstreit, der durch die
Diskussionen um den Frühsprachenunterricht in den Kantonen angeheizt worden war.
Im Bereich der internationalen Finanzpolitik wurde die Vermeidung eines möglichen
Reputationsschadens für die Schweiz durch die Übernahme internationaler
Regulierungen diskutiert. Schliesslich informierte der Bundesrat über die
Weiterentwicklung der Armee. 
Im August wurde auf Anregung von Bundeskanzler Thurnherr entschieden, die von-
Wattenwyl-Gespräche des dritten Quartals künftig in Form einer Klausur
durchzuführen. An der nach wie vor freien und informellen Diskussion über wichtige
politische Anliegen soll neu der Gesamtbundesrat teilnehmen. Damit soll den
Gesprächen ein höherer Stellenwert zugemessen werden. Der früher substanzielle
Austausch, der als Zeichen der funktionierenden Konkordanz bewertet wurde – die NZZ
sprach von einem eigentlichen Schmiermittel der Konkordanz –, laufe immer mehr
Gefahr, ein Leerlauf zu werden oder zu reinen Alibi-Gesprächen zu verkommen. Die
einzige Möglichkeit für ein Treffen zwischen Regierung und Bundesratsparteien sei aber
wichtig, um Möglichkeiten und Strategien auszuloten. Fix auf der Agenda soll eine
Diskussion über die Jahresziele des Folgejahres stehen. 
Erstmals trat die Exekutive also am 2. September 2016 in corpore zu den Gesprächen
an. Neben den Jahreszielen 2017 des Bundesrates, die Schwerpunkte in der
Finanzpolitik, im Infrastrukturbereich, der Bildung und der Europapolitik vorsehen,
wurden die Lage im Asylwesen und die durch den Brexit schwieriger gewordenen
Verhandlungen mit der EU diskutiert. 
Bei den letzten Gesprächen des Jahres Mitte November nahm dann wieder nur eine
Delegation des Bundesrates teil. Ueli Maurer informierte über die finanzpolitische Lage
und plädierte für eine Annahme des Stabilisierungsprogramms 2017-2019. Im Rahmen
der Europapolitik wurde auch über die im Dezember anstehende Entscheidung zur
Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative, die Rasa-Initiative und den Brexit
diskutiert. 2

ANDERES
DATUM: 31.12.2016
MARC BÜHLMANN
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Im Geschäftsbericht des Bundesrates gibt die Regierung seit 1996 jährlich Auskunft
über ihre Geschäftsführung, die zudem mit den Jahres- und Legislaturzielen
abgeglichen wird, um einen Soll-Ist-Vergleich und ein Controlling der Exekutive und der
Verwaltung zu ermöglichen. Der Bericht 2016 beschrieb das erste Jahr der 50.
Legislatur (2015-2019), die entlang von drei Leitlinien geplant worden war: Die
nachhaltige Sicherung des Wohlstandes in der Schweiz, die Förderung des nationalen
Zusammenhaltes und die Stärkung der internationalen Zusammenarbeit sowie die Sorge
um Sicherheit und das Handeln als verlässliche Partnerin in der Welt. Diese Leitlinien
sollen mit unterschiedlichen Jahreszielen erreicht werden. Von den 16 für das Jahr
2016 geplanten Zielen waren lauf Bericht drei vollständig, vier überwiegend und neun
teilweise erreicht worden. Zu den lediglich teilweise realisierten Zielen gehörten etwa
die Erneuerung und Entwicklung der politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zur
EU, die nachhaltige Energieversorgung oder die Reformen und nachhaltige Finanzierung
der Sozialwerke. 
In den Räten berichteten die verschiedenen Sprecher der Aufsichtskommissionen über
ihre Eindrücke, die mehrheitlich positiv waren. Im Ständerat gab allerdings das
Verhältnis zwischen der Verwaltung und der Finanzkommission zu reden. Ein Anlass für
das laut Joachim Eder (fdp, ZG) „etwas gereizte" Verhältnis war wohl der Bericht der
EFK kurz vor der Abstimmung zur Unternehmenssteuerreform III, der gerügt hatte, dass
die Folgen von Finanzerlassen nicht immer genügend abgeschätzt würden. Eder zitierte
auch aus einer Rede von Bundeskanzler Thurnherr, die dieser unter dem Titel „Die
Aufsicht aus der Sicht eines Beaufsichtigten, am Beispiel der Bundesverwaltung" vor
der Schweizerischen Gesellschaft für Verwaltungswissenschaften gehalten und darin
vor zu viel Aufsicht gewarnte hatte. Eder wies darauf hin, dass nach Nachfrage beim
Direktor der Eidgenössischen Finanzkontrolle, Michel Huissoud, die Kommunikation gut
sei und man eine Empfehlung der EFK nicht als Befehl auffassen solle. Auch
Bundesrätin Doris Leuthard kritisierte die „intensive Kommunikationstätigkeit, welche
die Eidgenössische Finanzkontrolle ab und zu entfaltet, [als] nicht hilfreich", hob aber
auch die gute Zusammenarbeit zwischen allen Amtsstellen hervor. Sie dankte für die
positiven Berichte und zeigte sich insbesondere auch mit Blick auf andere Länder
erfreut darüber, dass die Schweiz auf einem soliden, stabilen und sicheren Niveau
funktioniere und sich stetig optimiere. Im Nationalrat lobte Leuthard die Umsetzung
der Masseneinwanderungsinitiative als gangbaren Weg, der die Beziehungen zur EU
wieder etwas einfacher machen werde. Zudem wünscht sie sich, dass grundlegende
Reformen im Gesundheitswesen angegangen werden. Die grosse Kammer nahm den
Bericht stillschweigend zur Kenntnis und beide Räte gaben in der Sommersession
Zustimmung zum Bundesbeschluss über die Geschäftsführung. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.06.2017
MARC BÜHLMANN

Bundesverwaltung - Organisation

«Exzesse beim Umgang mit staatlichen Spesen» und «Spesenskandale» lösten Unmut in
der Bevölkerung aus, begründete Thomas Burgherr (svp, AG) seine Motion, mit der er
den Spesenaufwand beim Bund reduzieren will. Dieser Unmut habe auch damit zu tun,
dass die grosszügigen Arbeitsbedingungen und Löhne von Mitgliedern der
Bundesverwaltung der Öffentlichkeit bekannt seien. Spesenentschädigungen brauche
es zwar, aber ein Vergleich mit der Privatwirtschaft zeige ein Missverhältnis: Während
dort pro Vollzeitstelle CHF 700 bis 800 an Spesen pro Jahr ausbezahlt würden, läge
dieser Betrag im WBF bei CHF 4'000 pro Person und Jahr, beim EDA gar bei über CHF
5'500 und im Staatssekretariat für internationale Finanzfragen bei mehr als CHF 11'000.
Mit einer Kürzung von 50 Prozent der über CHF 120 Mio., die alleine im Jahr 2018 in
allen Departementen für Spesen ausgegeben worden seien (Spesen der Gerichte und
der Bundeskanzlei nicht einberechnet), könne nicht nur Exzessen und Skandalen
vorgebeugt, sondern könnten auch Bescheidenheit und Effizienz unterstrichen werden,
so der Aargauer Volksvertreter in der Debatte im Nationalrat in der Wintersession
2020. Gerade in Anbetracht der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie müsse der Staat
mit gutem Beispiel vorangehen. Finanzminister Ueli Maurer warb für die Ablehnung der
Motion. Er erinnerte daran, dass der Vorstoss auf ein Ereignis im VBS zurückgehe, das
es in die Medien geschafft habe. Das VBS habe inzwischen Massnahmen vorgenommen
und es sei nicht angezeigt, aufgrund eines Einzelfalles alle Spesenausgaben zu
halbieren. Der Grossteil dieser Spesen betreffe Flugreisen und Hotelübernachtungen
im Rahmen von internationalen Konferenzen, an denen die Interessen der Schweiz
vertreten sein müssten. Die Spesenentschädigung sei ordentlich, aber nicht grosszügig.
Er sei ja bei internationalen Konferenzen oft dabei, so Maurer: «Wir bezahlen unser
Getränk und unser Essen in der Regel aus der eigenen Tasche.» Er könne sich zudem
die Bemerkung nicht verkneifen, dass Bundesangestellte oft neidisch auf die
Spesenentschädigung der Parlamentsmitglieder schauen würden: «Sie könnten auch

MOTION
DATUM: 17.12.2020
MARC BÜHLMANN
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bei Ihnen noch einmal über die Bücher gehen, falls Sie den Vorstoss doch annehmen»,
so der Aufruf Maurers an die Nationalrätinnen und Nationalräte. Diese lehnten den
Vorstoss jedoch mit 134 zu 52 Stimmen (ohne Enthaltungen) ab. Lediglich die Fraktion
des Motionärs stimmte geschlossen für das Vorhaben. 4

Bereits 2006 hatte die GPK-SR beim Beizug von externen Expertinnen und Experten in
der Bundesverwaltung Mängel festgestellt und den Bundesrat zu Reformen
aufgefordert. Weil die Kommission 2018 bei einer Nachkontrolle zwar Verbesserungen
festgestellt, aber auch Mängel bei der Umsetzung ihrer damaligen Empfehlungen
vermutet hatte, liess sie die PVK eine Kurzevaluation durchführen, die Mitte März 2020
vorgelegt wurde. Die Studie kam zum Schluss, dass «Dezemberfieber» und
«Hoflieferantentum» nicht generell ausgeschlossen werden könnten. Unter Ersterem
werden «nicht unbedingt notwendige Expertenaufträge» verstanden, die Ende Jahr
vergeben werden, um das laufende Budget auszuschöpfen. Von «Hoflieferantentum»
wird gesprochen, wenn stets die gleichen Expertinnen und Experten Aufträge erhalten.
Weiter kam die PVK-Evaluation zum Schluss, dass ein Controlling der Vergabe von
Mandaten schwierig sei, weil vor allem die Zuordnung von und Abgrenzung zwischen
effektiven Dienstleistungsaufträgen und politikorientierten Mandaten an Expertinnen
und Experten nicht klar sei. Es lasse sich deshalb nicht beurteilen, ob die Zahl von
Politikberatungsmandaten abgenommen habe, wie dies von der GPK-SR ursprünglich
gefordert worden war. Diese Mängel zeigten, so der Bericht, dass es nach wie vor
Schwächen bei der Erfassung und der Kontrolle von Mandaten gebe.

Gestützt auf die PVK-Evaluation gab die GPK-SR in ihrem Bericht vom Januar 2021
neuerliche Empfehlungen an den Bundesrat ab. Insbesondere müsse dieser dafür
sorgen, dass die Analyse von auffälligen Zahlungen Ende Jahr wirksamer und periodisch
wiederholt werde; dass Mechanismen eingeführt würden, mit denen unzweckmässige
Folgeaufträge entdeckt werden können; und dass die Kategorien für die Zuordnung zu
Dienstleistungsaufträgen bzw. politikorientierten Mandaten im Beschaffungswesen so
ausgestaltet würden, dass das Controlling vereinfacht werde.

Im März 2021 nahm der Bundesrat Stellung zu den Empfehlungen. Er lege grossen Wert
auf einen wirtschaftlichen Einsatz der Mittel und nehme die Weisungen der GPK-SR zur
Kenntnis. Allerdings würden ihm keine Hinweise für «Dezemberfieber» vorliegen und
auch im Bericht der PVK habe es keine Belege dafür gegeben. Er sehe deshalb davon ab,
«die knappen Ressourcen in die Suche nach diesem Phänomen zu investieren». Auch
für eine angemessene Überprüfung von «Hoflieferantentum» bestünden bereits
ausreichende Instrumente und Massnahmen. Auch hier lägen freilich «keine
Verdachtsmomente» vor, die eine noch genauere Prüfung rechtfertigen würden. Die
Beschaffungskategorien würden hingegen bereits seit Anfang Jahr laufend verfeinert
und den Bedürfnissen angepasst. 5

BERICHT
DATUM: 19.03.2021
MARC BÜHLMANN

Parlamentsorganisation

Bei dem vom Bundesrat im Dringlichkeitsverfahren beschlossenen und von der
Finanzdelegation der eidg. Räte abgesegneten Hilfspaket für die schweizerische
Luftfahrt nach dem Zusammenbruch der Swissair waren zwar die vom Gesetz
vorgeschriebenen Verfahren eingehalten worden; im Parlament löste das Vorgehen,
welches ihm nur noch das Recht einer nachträglichen Sanktionierung liess, aber
trotzdem Unbehagen aus. Nationalrätin Vallender (fdp, AR) reagierte mit einer Motion,
welche solche ausserordentlichen Ausgabenentscheide des Bundesrats mit Absegnung
durch die Finanzdelegation auf Beträge von CHF 100 Mio. (resp. CHF 500 Mio. bei
einstimmiger Zustimmung durch die Finanzdelegation) limitieren will. 6

MOTION
DATUM: 16.11.2001
HANS HIRTER

Im Anschluss an die Finanzspritze des Bundes für die Erhaltung einer nationalen
Luftfahrtgesellschaft waren im Vorjahr diverse Vorstösse eingereicht worden, welche
die Kompetenz der Finanzdelegation des Parlaments zur Bewilligung solcher
ausserordentlichen und dringlichen Ausgabenentscheide des Bundesrats begrenzen
wollten. In der Herbstsession lehnte der Nationalrat zwei Motionen der SVP (01.3717)
resp. der Grünen (01.3654) für eine Limitierung auf maximal CHF 100 Mio. ab. Diese
Ablehnung geschah jedoch nicht aus inhaltlichen Gründen, sondern weil seine SPK sich
bereits an die Ausarbeitung entsprechender neuer Regeln in der Form einer
parlamentarischen Initiative gemacht hatte. 7

MOTION
DATUM: 18.09.2002
HANS HIRTER
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In Ausführung einer vom Nationalrat 2003 – nach dem Sonderkredit für die Rettung der
Luftfahrtgesellschaft Swissair – angenommenen parlamentarischen Initiative der SVP
legte die SPK-NR ihre Vorschläge für die Neuregelung der Bewilligung von
ausserordentlichen und dringlichen Ausgabenbeschlüssen des Bundesrats vor.
Gemäss ihrem Antrag sollen Beträge bis CHF 250 Mio. (die SVP hatte in ihrer Initiative
einen Grenzwert von CHF 100 Mio. vorgesehen) von der Finanzdelegation zu bewilligen
sein, für höhere Summen wäre die Zustimmung des Parlaments – wenn nötig in einer
ausserordentlichen Session – erforderlich. Der Bundesrat sprach sich gegen diese
Vorschläge aus, da sie ihn zu sehr in seiner Handlungsfähigkeit beschränken würden.
Trotzdem stimmte der Nationalrat dieser Neuerung zu. Umstritten war einzig, ob eine
absolute Zahl (CHF 250 Mio.) oder wie von Bühlmann (gp, LU) verlangt, ein Anteilswert
(0,5% des Budgets) als Limite gelten solle. Erstere Lösung setzte sich knapp durch.
Insgesamt wurde die neue Regelung sehr deutlich angenommen. Ebenso klar sprach
sich in der Folge der Ständerat dagegen aus. Es wurde dabei argumentiert, dass sich die
bisherige Regelung bewährt habe und die vorgeschlagene Prozedur bei dringlichen
Ausgaben von über CHF 250 Mio. schlecht praktikabel sei, da es ja nicht bloss um die
Einberufung einer dringlichen Sondersession gehe, sondern der Entscheid auch in
kürzester Frist in den Kommissionen und Fraktionen vorbereitet werden müsste. 8

ANDERES
DATUM: 07.10.2004
HANS HIRTER

Die von der SVP-Fraktion nach dem Sonderkredit für die Rettung der
Luftfahrtgesellschaft Swissair angestrebte Neuregelung der Bewilligung von
ausserordentlichen und dringlichen Ausgabenbeschlüssen des Bundesrats scheiterte.
Die SPK-NR beurteilte zwar den aktuellen Zustand, der die Kompetenzen des
Parlaments auf eine nachträgliche Sanktionierung beschränkt, nach wie vor als
unbefriedigend. In der Dezembersession beschloss der Nationalrat aber auf ihren
Antrag, an der von ihm im Vorjahr unterstützten und von der kleinen Kammer
abgelehnten parlamentarischen Initiative der SVP nicht mehr festzuhalten. Diese hatte
verlangt, dass ab einem bestimmten Minimalbetrag eine vorhergehende Bewilligung
durch das Parlament erforderlich ist. Bereits zuvor hatten sich der Ständerat und der
Bundesrat durchgesetzt, als sie die Aufnahme einer entsprechenden neuen Regelung
für die Bewilligung von dringlichen ausserordentlichen Ausgaben in das totalrevidierte
Finanzhaushaltsgesetz verhinderten. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.12.2005
HANS HIRTER

Volksrechte

Die SVP-Fraktion im Nationalrat reichte zwei parlamentarische Initiativen zur
Einführung des Finanzreferendums ein. Darin verlangt sie, dass Verpflichtungs- oder
Rahmenkredite ab einem im Initiativtext nicht festgelegten Betrag dem fakultativen
Referendum unterstellt sein sollen (03.401). Kredite von einem niedriger liegenden
Minimalumfang sollen zudem auf Verlangen von je einem Drittel der Mitglieder der
beiden Ratskammern dem fakultativen Referendum unterstellt werden (03.402). Die
SPK des Nationalrats beantragte, dem ersten Vorstoss Folge zu geben und den zweiten
abzulehnen. Der Freisinnige Müller (ZH) reichte zudem eine vom Bundesrat zur
Ablehnung empfohlene Motion für ein fakultatives Finanzreferendum ein (03.3019). 10

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.06.2003
HANS HIRTER

Von den beiden im Vorjahr von der SVP-Fraktion eingereichten parlamentarischen
Initiativen für mehr Volksabstimmungen über Finanzbeschlüsse des Parlaments konnte
sich eine, nämlich diejenige, welche die Einführung des Finanzreferendums verlangt,
durchsetzen. Die SPK des Nationalrats hatte sich mit Stichentscheid des Präsidenten
für eine Unterstützung entschieden. Demnach sollen Verpflichtungs- oder
Rahmenkredite ab einem im Initiativtext nicht festgelegten Betrag dem fakultativen
Referendum unterstellt sein. Gegen den Widerstand der geschlossenen Linken und
einer Mehrheit der CVP gab der Nationalrat dieser Initiative Folge. Dieses
Finanzreferendum (obligatorisch und/oder fakultativ) kennen alle Kantone. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.09.2004
HANS HIRTER

Die SPK des Nationalrats beantragte, einer parlamentarischen Initiative der SVP-
Fraktion für die Einführung des Finanzreferendums nun doch keine Folge zu geben.
Der Nationalrat hatte dieser allgemein formulierten Initiative 2004 gegen den
Widerstand der Linken und einer Mehrheit der CVP mit knappem Mehr Folge gegeben
und damit die SPK mit der Ausarbeitung einer Vorlage beauftragt. In ihrem Bericht
konstatierte die SPK, dass die Wissenschaft aufgrund von Daten aus den USA sowie
schweizerischen Kantonen und Gemeinden nachgewiesen hat, dass dieses

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.11.2007
HANS HIRTER
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direktdemokratische Recht zu weniger Staatsausgaben führt. Die Kommission hatte
dazu verschiedene Varianten formuliert und diese im Frühjahr 2007 in eine
Vernehmlassung gegeben. Neben der FDP und der SVP unterstützten auch
Economiesuisse und der Gewerbeverband die Vorlage. Der Bauernverband und die
Gewerkschaften sprachen sich ebenso dagegen aus wie SP, CVP, EVP und LP. Die
Staatspolitische Kommission des Nationalrats begründete ihren Ablehnungsantrag nicht
nur mit der mehrheitlich negativen Vernehmlassung, sondern auch mit der Angst vor
einer Blockierung der Bundespolitik. Meist sei eine Ausgabe gesetzlich verankert und
damit bereits heute mit dem Referendum gegen das Gesetz angreifbar. In anderen
Fällen wie etwa beim jährlichen Rüstungsprogramm würde sich die Volksabstimmung
zeitlich mit der Ausarbeitung des nächsten Programms überschneiden und damit eine
seriöse Planung verunmöglichen. 12

Der Nationalrat hielt sich an den Antrag seiner SPK und beschloss mit 123 zu 60
Stimmen, der parlamentarischen Initiative der SVP-Fraktion für die Einführung des
Finanzreferendums keine Folge zu geben. Das Hauptargument der Gegner war, dass
beim Bund – im Gegensatz zu den Kantonen, die ja alle das Finanzreferendum kennen –
fast alle grossen Ausgabeposten auf Gesetzen beruhen, und diese ja bereits dem
fakultativen Referendum unterstellt sind. Gleich anschliessend an diesen Entscheid
beschloss der Nationalrat mit 120 zu 61 Stimmen, auch einer parlamentarischen
Initiative der Grünen für die Einführung des fakultativen Referendums bei
Rüstungsausgaben (06.442) keine Folge zu geben. Die SP, welche den SVP-Vorstoss
bekämpft hatte, stimmte in diesem Fall für die Ausweitung der Volksrechte, die SVP
dagegen. 13

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.03.2008
HANS HIRTER

Der Export einer Schaffhauser Spezialität war das Ziel einer Motion Minder (parteilos,
SH) (12.3712). Mit der Volksmotion sollte „das partizipative Vakuum“ zwischen der
einflussreichen, aber aufwändigen und teuren Volksinitiative und der vergleichsweise
schwachen Petition gefüllt werden. Die Volksmotion, die von einer zu bestimmenden
Anzahl Bürgerinnen und Bürgern eingereicht werden soll, würde in den Räten den
gleichen Prozess durchlaufen wie eine parlamentarische Motion. Das Instrument war in
den letzten rund dreissig Jahren in einigen Kantonen und Gemeinden eingeführt
worden. Der Bundesrat lehnte die Motion mit der Begründung ab, dass ein Mehr an
Volksrechten diese nicht unbedingt stärken würde, sondern eher schwächen, wovon
etwa auch das Scheitern der allgemeinen Volksinitiative zeuge. Der Ständerat lehnte die
Motion ab. Ebenfalls eine Erweiterung des Katalogs an Volksrechten strebte eine 2012
noch nicht behandelte parlamentarische Initiative der SVP-Fraktion an, die die
Einführung eines ebenfalls in den Kantonen weit verbreiteten fakultativen
Finanzreferendums fordert. Die kantonalen Erfahrungen zeigen, dass die
Vetomöglichkeit der Bevölkerung gegen finanzpolitische Vorlagen mit geringeren
Ausgaben und Schulden sowie tieferen Steuern einhergeht. 14

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.11.2012
MARC BÜHLMANN

Ende Berichtjahr diskutierte der Nationalrat eine parlamentarische Initiative der SVP-
Fraktion, welche die Einführung eines Finanzreferendums auf nationalstaatlicher Ebene
forderte. Neue Ausgaben und Verpflichtungskredite sollten neu ab einem bestimmten
Betrag dem fakultativen Referendum unterstellt werden. Einige SVP-Exponenten
argumentierten vergeblich, dass das auf Kantonsebene bewährte Instrument nicht nur
eine ideale Ergänzung zur Schuldenbremse darstelle, sondern auch der Bevölkerung die
Möglichkeit gebe, über wichtige Finanzbegehren mit zu entscheiden. Es wurde gar auf
die Gripen-Abstimmung verwiesen, die ja eigentlich nur durch einen Trick zu einem
verkappten Finanzreferendum umgewandelt worden sei. Die Kommissionsmehrheit
machte die Gefahr von Blockaden, von Übersteuerung der Politik und von
Eigenmächtigkeit geltend. Ein Finanzreferendum habe eine bremsende Wirkung und
der Entscheid, welche Beschlüsse einem Referendum unterstellt werden können und
welche nicht, sei immer auch willkürlich. Da es auf nationaler Ebene keine Instanz gebe,
die überprüfen könne, wann die Unterstellung unter ein fakultatives Referendum
angebracht sei und wann nicht, hätten sich in einer bereits 2007 im Rahmen einer
damals eingereichten parlamentarischen Initiative der Staatspolitischen Kommission
durchgeführten Vernehmlassung zum gleichen Anliegen vor allem die Parteien negativ
geäussert. Das Plenum gab der Initiative schliesslich mit 115 zu 71 Stimmen keine Folge.
Geschlossen für die Idee stimmten die SVP- und die GLP-Fraktion, während sowohl die
BDP, aber auch die SP und die GP gegen das Begehren votierten. Die FDP, die 2005
noch für die Einführung eines Finanzreferendums war, stimmte mit Ausnahme zweier

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.12.2013
MARC BÜHLMANN
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Abweichler ebenfalls gegen Folge geben. Die Diskussion um eine Erweiterung des
Katalogs an Volksrechten dürfte damit allerdings kein Ende nehmen. Eine im Berichtjahr
noch nicht behandelte parlamentarische Initiative Hiltpold (fdp, GE) verlangt nämlich
die Einführung der auf Kantonsebene ebenfalls flächendeckend eingesetzten
Gesetzesinitiative. 15

Nachdem die Motion Quadri (lega, TI) im Nationalrat praktisch keine Unterstützung fand,
zog Thomas Aeschi (svp, ZG) gleichentags sein Postulat mit einem ähnlichen Anliegen
zurück. Aeschi wollte prüfen lassen, ob die Einführung eines Finanzreferendums nötig
sei. Gerade die Abstimmung über die Beschaffung des Kampfflugzeuges Gripen habe
gezeigt, wie wichtig ein Mitspracherecht der Stimmbevölkerung bei
Ausgabenbeschlüssen des Parlamentes sei. Der Bundesrat hatte noch im August 2014 in
seiner ablehnenden Antwort geltend gemacht, dass die Diskussion um ein
Finanzreferendum schon mehrere Male in den letzten Jahren ins Leere geführt habe. 16

POSTULAT
DATUM: 16.06.2016
MARC BÜHLMANN

Die Einführung eines Finanzreferendums auf nationaler Ebene ist immer mal wieder
Thema in den eidgenössischen Räten. So war etwa eine parlamentarische Initiative der
SVP aus dem Jahr 2003 in der Vernehmlassung durchgefallen. Ein paar Jahre später
wurden auch die Vorstösse abgelehnt, die im Rahmen der Ablehnung der Beschaffung
des Kampfflugzeugs Gripen diskutiert worden waren. Die Begründung damals war, dass
das Referendum, das sich gegen den Beschaffungsfonds richtete, eigentlich ein
verkapptes Finanzreferendum sei. Ähnlich argumentierte Thomas Minder (parteilos,
SH), der mit seiner Ende 2017 eingereichten Motion einen neuerlichen Anlauf wagte. Die
Vorstösse für eine Volksabstimmung zu den Olympischen Winterspielen oder für eine
Grundsatzabstimmung zur Beschaffung eines neuen Kampfjets seien «Pro-Forma-
Finanzreferenden», so Minder. Es sei nicht einsichtig, weshalb das Parlament
bestimmte Infrastruktur- und Investitionsprojekte in Bundesgesetze kleide, um ein
Referendum zu ermöglichen, andere aber nicht. Hier verwies der Schaffhauser
Ständerat neben der Gripen-Beschaffung auch auf die Sanierung des Gotthard-
Strassentunnels und die Kohäsionsmilliarde. Diese beliebigen ad-hoc Entscheidungen
des Parlaments stünden der direkten Demokratie aber schlecht an. Diese müsse
vielmehr «vorhersehbaren und rechtsgleichen Spielregeln gehorchen», so Minder. In
seiner Begründung zum Vorstoss wollte Minder zwar keine konkreten Beträge für eine
mögliche Referendumsergreifung festlegen, zeigte aber auf, dass sich im relativen
Vergleich mit den Kantonshürden für den Bund ein Betrag in der Höhe von CHF 250
Mio. als mögliche Schwelle ergeben würde, bei der ein fakultatives Finanzreferendum
ergriffen werden könnte. Dies wäre gleichbedeutend mit etwa zehn Projekten pro Jahr,
die dem Finanzreferendum unterstellt wären. Diese Projekte würden vorwiegend die
Armee, die Entwicklungszusammenarbeit und den Strassenverkehr betreffen.  
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion. Er verwies auf die mehrheitlich
ablehnende Haltung bei der Vernehmlassung zur erwähnten parlamentarischen
Initiative der SVP und machte geltend, das es mit einem solchen neuen Instrument
nicht nur zu Verzögerungen käme, sondern dass der Bund auch die Flexibilität in
finanzpolitischen Fragen verlieren würde. Die Regierung wies zudem darauf hin, dass
ein Finanzreferendum nicht mittels Gesetzesänderung (wie von der Motion gefordert),
sondern mittels Verfassungsänderung eingeführt werden sollte.  
Der Ständerat behandelte den Vorstoss Minder in der Frühjahrssession 2018. Der
Vorschlag von Peter Hegglin (cvp, ZG), den Vorstoss an die SPK-SR zur Vorprüfung
zuzuweisen, stiess in der kleinen Kammer auf offene Ohren. Er habe durchaus
Sympathien für die Idee, so der Zuger. Aber auf nationaler Ebene gebe es andere
Instrumente, die für eine Budgetdisziplin sorgten, so etwa die Schuldenbremse oder
das Zweikammersystem. Die Kommission solle die Thematik auch deshalb vertieft
ausloten, weil die vom Bundesrat aufgeworfene Frage, ob ein fakultatives
Finanzreferendum via Gesetzes- oder Verfassungsänderung eingeführt werden müsste,
von Bedeutung sei. 17

MOTION
DATUM: 14.03.2018
MARC BÜHLMANN

Nur wenige Tage nachdem der Nationalrat zwei parlamentarischen Initiativen zum
gleichen Thema keine Folge gegeben hatte, empfahl auch die Mehrheit der SPK-SR mit
5 zu 3 Stimmen (2 Enthaltungen) die Einführung des Finanzreferendums auf nationaler
Ebene zur Ablehnung. Der Ständerat hatte die Motion Minder (parteilos, SH) zu diesem
Thema in der Frühjahrssession zur Vorprüfung an die SPK-SR verwiesen. Die
Kommission nahm zwar zur Kenntnis, dass das Instrument auf kantonaler Ebene gut
funktioniere, begründete ihre ablehnende Haltung aber damit, dass die eidgenössische

MOTION
DATUM: 24.09.2018
MARC BÜHLMANN

01.01.65 - 01.01.22 6ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Ebene mit den Kantonen nicht zu vergleichen sei. In den Kantonen würde mit dem
Finanzreferendum über Infrastrukturvorhaben abgestimmt, während auf Bundesebene
Gesetzesbeschlüsse gefasst würden, die den Bund zu finanziellem Engagement
beauftragten. Diese Beschlüsse unterstünden in der Mehrzahl bereits dem Referendum.
Zudem sei auf lokaler Ebene die Mehrheit der Stimmbevölkerung von zu finanzierenden
Projekten direkt betroffen, während sich Bundesausgaben nur auf eine Region
konzentrieren könnten. Im Interesse des nationalen Ausgleichs seien solche Ausgaben
aber nötig und sollten nicht mittels Finanzreferendum gesamtschweizerisch zur
Disposition gestellt werden können. Die Kommissionsminderheit verwies auf die
Beschaffung des Kampfflugzeugs Gripen oder die Olympischen Spiele, deren
Finanzierungskredite nur mit unschönen Kniffen und speziellen Konstrukten dem
Referendum hätten unterstellt werden können. Für solche Ausgaben müsse das
Finanzreferendum geschaffen werden. 
«Weshalb müssen wir über Kuhhörner abstimmen, aber nicht über 5 Milliarden
Franken, die ihr in Bern leichtsinnig ausgebt?» zitierte Finanzminister Maurer «die
Stimme des Volkes». Staatspolitisch habe er durchaus Verständnis für solche Fragen
und das Anliegen der Motion Minder. Allerdings stelle sich auch die Frage nach dem
Funktionieren des Staates. Mit der Ausgabenbremse und der Schuldenbremse seien
Parlament und Bundesrat gezwungen, den Finanzhaushalt im Gleichgewicht zu halten.
Die eidgenössische Ausgabenpolitik, die auch auf intensiven Diskussionen und
Fachwissen basiere, funktioniere also gut – ein Argument, dass Ueli Maurer gegen die
wissenschaftlichen Befunde der grösseren Ausgabendisziplin durch Kantone mit
Finanzreferendum ins Feld führte. Eine Volksabstimmung mit Hilfe eines
Finanzreferendums sei vor allem in jenen Bereichen zu erwarten, in denen dann
politische und eben nicht mehr sachliche Diskussionen geführt würden. Dies ziehe
nicht nur Verzögerungen nach sich, sondern mache auch die Interpretationen des
Abstimmungsresultats schwierig. So wünschbar ein Finanzreferendum also
staatspolitisch sei, so wenig würde es dem Finanzhaushalt helfen, «denn der ist in
Ordnung». Das schien auch die Mehrheit des Ständerats so zu sehen: Mit 34 zu 7
Stimmen bei 2 Enthaltungen wurde die Motion Minder abgelehnt. 18
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